Honorierung von Auskunftsersuchen

Hinweise und Empfehlungen
Eine Honorierung dieser Leistung kann nicht nach GOZ oder GOÄ erfolgen. Dem steht § 1 Abs. 3 Zahnheilkundegesetzt (ZHG) entgegen: „Die Ausübung der Zahnheilkunde ist die berufsmäßige auf zahnärztlich-wissenschaftliche Erkenntnis gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten …“. Es handelt sich mithin nicht um eine berufliche Leistung des Zahnarztes an sich, sondern dient vielmehr der Feststellung der Leistungspflicht des Versicherers, wenn der Zahnarzt die erwünschten Auskünfte erteilt. 
Eine Vergütung hat somit gemäß §§ 612 Abs. 1 i. V. m. 670 BGB zu erfolgen. Danach ist eine „Vergütung stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist“ (§ 612 BGB) und „macht der Beauftragte (hier: der Zahnarzt) zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten dürfte, so ist der Auftraggeber (hier: der Versicherer) zum Ersatz verpflichtet“ (§670 BGB). 
Weitere Informationen zur Anforderung von Unterlagen durch Versicherungen finden Sie im Kapitel Zahnarztinformation in diesem GOZ-HANDBUCH.
Urteile

	AG Flensburg
(U. v. 18.04.2007)

Az.: 62 C 238/06

	Die klagende private Abrechnungsgesellschaft machte einen Vergütungsanspruch in Höhe von 132,02 EUR wegen Auskunftserteilungen an die private Krankenversicherung des Beklagten geltend. Begründet wurde der Anspruch mit den Regelungen zum Aufwendungsersatz nach 
§ 670 BGB. Der Beklagte wandte hiergegen ein, dass eine Abrechnung nach BGB nicht möglich sei, da die Auskunftserteilung eine berufliche Leistung des Zahnarztes sei und somit lediglich die GOÄ-Pos. 75 in Rechnung gestellt werden kann. 

Das Gericht folgte der Auffassung der klagenden privaten Abrechnungsgesellschaft und stellte klar, dass Schreiben und Auskünfte, die die Klärung der Kostenübernahme zugunsten Versicherter zum Gegenstand haben, nicht zu den beruflichen Leistungen des Zahnarztes zählen. Eine Vergütung nach GOÄ oder GOZ kommt somit nicht in Betracht. Vielmehr besteht in diesen Fällen ein Auftragsverhältnis, dessen Vergütung sich nach §§ 670, 612 BGB orientiert. Der Klage wurde daher stattgegeben.


	AG Köln
(U. v. 14.11.1996)

Az.: 117 C 171/95

	Gegenstand des Rechtsstreites war ein Auskunftsersuchen einer privaten Krankenversicherung. Diese fragte bei dem klagenden Zahnarzt ein Kurzgutachten an, dass zur Beurteilung der Leistungspflicht der beklagten privaten Krankenversicherung verwendet werden sollte. Für dieses Kurzgutachten zahlte die Beklagte an den Kläger eine Vergütung nach den einschlägigen Vorschriften der GOÄ. Der Kläger hingegen hatte eine Rechnung nach BGB erstellt, die über den vergüteten Betrag hinausging und machte den Restbetrag klageweise geltend. Er berief sich dabei darauf, dass die GOÄ oder GOZ für die Vergütung einer solchen versicherungsrechtlichen Auskunft keine Anwendung finden.

Das Gericht ist der Argumentation des Klägers gefolgt. In der Begründung führte es aus, dass sich der Vergütungsanspruch des Klägers aus §§ 631 Abs. 1, 632 Abs. 2 BGB ergibt. Die Beklagte hat den Kläger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Damit ist zwischen den Parteien ein Werkvertrag zustande gekommen, bei dem sich mangels anderer Vereinbarung die Vergütung nach der üblichen Vergütung für diese Leistung richtet. Die GOÄ oder GOZ kommen als Abrechnungsgrundlage nicht in Betracht, da diese den Fall eines Auskunftsersuchens einer privaten Krankenversicherung nicht erfassen. Auch eine mittelbare Anwendung der Gebührenordnungen scheidet aus, da keine planwidrige Regelungslücke ersichtlich ist. Denn bei dem Auskunftsersuchen geht es noch nicht einmal mittelbar um die Behandlung eines Patienten, sondern ausschließlich um die Mitwirkung des Klägers an der Klärung von Leistungspflicht und -umfang der Beklagten, mit der der Kläger ansonsten keinerlei vertragliche oder sonstige Beziehung hat.
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